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Öffentliche Bekanntmachungen

 Auflegung der Vorschlagsliste für die Wahl der 
Jugendhauptschöffinnen und Jugendhaupt-
schöffen und Jugendersatzschöffinnen und 
Jugendersatzschöffen für die Amtszeit vom 
1.1.2024 bis zum 31.12.2028.

 Bekanntmachungen gemäß § 5 Abs. 2 des  
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits
prüfung (UVPG)

 Satzung zur Erhebung und zur Höhe von  
Elternbeiträgen für die Förderung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen, Kindertages
pflege und die Teilnahme an Förder und 
Betreuungsangeboten an Grund und Förder-
schulen und offenen Ganztagsschulen

 Benachrichtigung über öffentliche Zustellun-
gen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW

Auflegung der Vorschlagsliste für die Wahl 
der Jugendhauptschöffinnen und Jugend-
hauptschöffen und Jugendersatzschöffinnen 
und Jugendersatzschöffen für die Amtszeit 
vom 1.1.2024 bis zum 31.12.2028.

Die Vorschlagsliste des Ausschusses für Kinder, Jugend
liche und Familien des Amtes für Kinder, Jugendliche 
und Familien der Stadt Münster für die Wahl der 
JugendhauptschöffinnenundJugendhauptschöffen
undJugendersatzschöffinnenundJugendersatzschöf
fen
  fürdasJugendschöffengerichtMünsterausdem

Amtsgerichtsbezirk Münster
  für die Jugendstrafkammer des Landgerichtes 

Münster aus dem Amtsgerichtsbezirk Münster
für die Amtszeit vom 1.1.2024 bis zum 31.12.2028 
liegt in der Zeit vom 30.5. bis 5.6.2023 im Amt für 
Kinder, Jugendliche und Familien, Hafenstraße 30, 
Zimmer 317, während der Sprechzeiten (Mo. – Fr. 
8 Uhr–12 UhrundDo.14–18Uhr)zurEinsichtfüralle
Bürger innen und Bürger aus.
Gegen die Vorschlagsliste kann gem. § 37 Gerichtsver
fassungsgesetz(GVG)binneneinerWoche,gerechnet
vomEndederAuflegungsfrist,schriftlichoderzuPro
tokollmitderBegründungEinsprucherhobenwerden,
dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen 
wurden, die nach § 32 GVG nicht aufgenommen wer
den durften oder nach den §§ 33, 34 GVG nicht aufge
nommen werden sollten.

Münster, den 15. Mai 2023
Der Oberbürgermeister
i. A.
Sabine Trockel
Amtsleiterin
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Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des  
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG)

Bauzeitliche Grundwasserhaltung im Rahmen der 
Errichtung eines Gebäudekomplexes (IDEENWERFT) 
auf dem Grundstück RobertBoschStraße 2232 

Az.:WW/1681/EntB/0203

Die Westfälische Lippische Vermögensverwaltungs
gesellschaft mbH hat am 13.2.2023 einen Antrag auf 
ErteilungeinerwasserrechtlichenErlaubnisgemäß
§§8,9und10Wasserhaushaltsgesetz(WHG)füreine
bauzeitliche Grundwasserentnahme auf dem Grund
stück RobertBoschStraße 2232 Gemarkung Münster, 
Flur 185, Flurstück 337 im Stadtgebiet Münster ge
stellt. Bei der Dimensionierung der geplanten Maßnah
mewurdeeineEntnahmemengevonbiszu345.000m³
prognostiziert. Somit handelt es sich um ein Vorhaben 
der Nummer 13.3.2 der Anlage 1 des Gesetzes über 
dieUmweltverträglichkeitsprüfung(UVPG).Nach§
7Absatz1UVPGsowieSpalte2derAnlage1zum
UVPGwarsomitfürdasbeantragteVorhabeneine
allgemeineVorprüfungdesEinzelfallsdurchzuführen.
ImErgebnisdieserallgemeinenVorprüfungwurde
festgestellt, dass für das beabsichtigte Vorhaben keine 
VerpflichtungzurDurchführungeinerUmweltverträg
lichkeitsprüfung besteht. Durch die sich auf die Bau
zeit beschränkende einmalige Grundwasserentnahme 
sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
dieUmweltzuerwarten.DieFeststellungerfolgteauf
der Grundlage der vom Vorhabenträger vorgelegten 
UnterlagensowieeigenerInformationen.Ausschlagge
bendfürdieseEinschätzungisteinenachMaßgabeder
KriterienderAnlage3desUVPGdurchgeführteüber
schlägigePrüfungmitdemErgebnis,dasssichkeine
Anhaltspunkte für eine relevante Beeinträchtigung der 
Schutzgütervon§2Absatz1UVPGergebenhaben.
DieBauwasserhaltunggreifttemporärdurchEntnah
me in den Grundwasserhaushalt ein und kann lokal zu 
einer temporären Grundwasserspiegelabsenkung füh
ren. In erster Linie wird hier durch die Wasserhaltung 
das Druckniveau des anstehenden gespannten Grund
wassers abgesenkt. Die darüber liegenden Boden
schichten(Wasserstauer)sowiedasoberflächennahe
Schichtwasserwerdenhierdurchnichtbeeinflusst.Da
mit sind sowohl während als auch nach Abschluss der 
Bauwasserhaltung keine irreversiblen Auswirkungen 
zu befürchten. Die Grundwasserentnahme hat keine 
nachteilige Wirkung auf den Grundwasserhaushalt.
DieseFeststellungistgemäß§5Abs.3UVPGnicht
selbständig anfechtbar. Die der Feststellung zugrun
deliegendenUnterlagenkönnenaufAntragnachden
BestimmungendesUmweltinformationsgesetzes
beimAmtfürGrünflächen,UmweltundNachhaltigkeit
der Stadt Münster, Albersloher Weg 450, 48167 Müns
ter eingesehen werden. 

Münster, den 5. Mai 2023
Der Oberbürgermeister
i.V.
RobinDenstorff
Stadtrat 

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des  
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG)

Bauzeitliche Grundwasserhaltung im Rahmen der 
Errichtung eines Ersatzneubaus (IG1) auf dem Grund-
stück WilhelmKlemmStraße/Domagkstraße

Az.:WW/1874/EntB/0281

Der Bau und Liegenschaftsbetrieb NRW hat am 
31.3.2023einenAntragaufErteilungeinerwasser
rechtlichenErlaubnisgemäß§§8,9und10Was
serhaushaltsgesetz(WHG)füreinebauzeitliche
Grundwasserentnahme auf dem Grundstück Wilhelm
KlemmStraße / Domagkstraße Gemarkung Münster, 
Flur 69, Flurstück 247 im Stadtgebiet Münster und für 
dieEinleitungdesgefördertenGrundwassersindas
naheliegendeGewässer3328(Kinderbach)gestellt.
Bei der Dimensionierung der geplanten Maßnahme 
wurdeeineEntnahmemengevonbiszu690.000m³
(max.Spitzenabflussvon20l/s)prognostiziert.Somit
handelt es sich um ein Vorhaben der Nummer 13.3.2 
derAnlage1desGesetzesüberdieUmweltverträg
lichkeitsprüfung(UVPG).Nach§7Absatz1UVPG
sowieSpalte2derAnlage1zumUVPGwarsomitfür
das beantragte Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung 
desEinzelfallsdurchzuführen.
ImErgebnisdieserallgemeinenVorprüfungwurde
festgestellt, dass für das beabsichtigte Vorhaben keine 
VerpflichtungzurDurchführungeinerUmweltverträg
lichkeitsprüfung besteht. Durch die sich auf die Bau
zeit beschränkende einmalige Grundwasserentnahme 
sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
dieUmweltzuerwarten.DieFeststellungerfolgteauf
der Grundlage der vom Vorhabenträger vorgelegten 
UnterlagensowieeigenerInformationen.Ausschlag
gebendfürdieseEinschätzungisteinenachMaßgabe
derKriterienderAnlage3desUVPGdurchgeführte
überschlägigePrüfungmitdemErgebnis,dasssich
keine Anhaltspunkte für eine relevante Beeinträchti
gungderSchutzgütervon§2Absatz1UVPGergeben
haben. Die Bauwasserhaltung greift temporär durch 
EntnahmeindenGrundwasserhaushalteinundkann
lokal zu einer temporären Grundwasserspiegelabsen
kung führen. Die Ausbreitung der Grundwasserspie
gelabsenkungwirdjedochdurchdasEinbringeneines
vollumschließenden wasserdichten Baugrubenverbaus 
(überschnitteneBohrpfahlwand)weitestgehendun
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terbunden.DieBohrpfahlwandstellteineeffektive
Minderungsmaßnahmedar,durchwelcherderEingriff
in den Grundwasserhaushalt auf das notwenigste Maß 
beschränkt wird. Damit sind sowohl während als auch 
nach Abschluss der Bauwasserhaltung keine irreversib
len Auswirkungen zu befürchten. Die Grundwasserent
nahmeundEinleitungindasGewässer3328haben
keine nachteilige Wirkung auf den Grundwasserhaus
halt sowie die hydraulische Leistungsfähigkeit und die 
WasserqualitätdesGewässers3328(Kinderbach).
DieseFeststellungistgemäß§5Abs.3UVPGnicht
selbständig anfechtbar. Die der Feststellung zugrun
deliegendenUnterlagenkönnenaufAntragnachden
BestimmungendesUmweltinformationsgesetzes
beimAmtfürGrünflächen,UmweltundNachhaltigkeit
der Stadt Münster, Albersloher Weg 450, 48167 Müns
ter eingesehen werden. 

Münster, den 5. Mai 2023
Der Oberbürgermeister
i.V.
RobinDenstorff
Stadtrat 

Satzung zur Erhebung und zur Höhe von 
Elternbeiträgen für die Förderung von Kin-
dern in Kindertageseinrichtungen, Kinderta-
gespflege und die Teilnahme an Förder und 
Betreuungsangeboten an Grund und För-
derschulen und offenen Ganztagsschulen

vom 15.5.2023
Auf der Grundlage der §§ 7, 41 der Gemeindeordnung 
für das Land NordrheinWestfalen in der Fassung der 
Bekanntmachungvom14. Juli 1994(GV. NRW.S. 666),
zuletztgeändertdurchArtikel 1desGesetzesvom
13. April 2022(GV. NRW. S. 490)-GO,unddes§90
des Achten Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl 
IS.2022),zuletztgeändertdurchArtikel1desGeset
zesvom21.Dezember2022(BGBl.IS.2824)-SGBVIII,
sowie §§ 50 und 51 des Gesetzes zur frühen Bildung 
und Förderung von Kindern vom 30.10.2007 (GV. NRW. 
S.462),zuletztgeändertdurchArtikel2desGesetzes
vom13.April2022(GV.NRW.S.509)-Kinderbildungs
gesetz  KiBiz  hat der Rat der Stadt Münster in seiner 
Sitzung vom 10.5.2023 die folgende 
SatzungzurÄnderungderSatzungzurErhebungund
zurHöhevonElternbeiträgenfürdieFörderungvon
Kindern in Kindertageseinrichtungen, Kindertages
pflegeunddieTeilnahmeanFörder-undBetreuungs
angebotenanGrund-undFörderschulenundoffenen
Ganztagsschulen vom 25.6.2009 (Amtsblatt der Stadt 
Münster2009,Seite93)inderFassungvom18.5.2020
(AmtsblattderStadtMünster2020,Seite130)be
schlossen:

Artikel 1
§1Absatz3(zusätzlicherBeitragfürExtrazeit)wird
ersatzlos gestrichen.

Artikel 2
§ 3 Absatz 3 Satz 1 und Satz 2 werden wie folgt geän
dert:
DieElternmüssenbeiAufnahmedesKindesindie
Kindertageseinrichtung, die Grund oder Förderschule 
oderoffeneGanztagsschuleoderbeiBeginnderTages
pflegedemAmtfürKinder,JugendlicheundFamilien
derStadtMünsterschriftlichoderperE-Mailangeben,
welcheEinkommensgruppenachAbsatz2gemäßder
AnlagezudieserSatzungihrenElternbeiträgenzu
grunde zu legen ist.
DasderFestsetzungdesElternbeitrageszuGrunde
zulegendeEinkommenistjährlichunaufgefordert
schriftlichoderperE-Mailnachzuweisen.

§3Absatz7(zusätzlicherBeitragfürExtrazeit)wird
ersatzlos gestrichen.
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Artikel 3
§ 4 Absatz 3 wird um folgenden Satz ergänzt:
Diese Regelung wird auf Antrag auch auf Geschwister
kinder von Kindern, die einen heilpädagogischen Platz 
in Anspruch nehmen und sich analog zu § 50 Absatz 
1KiBizinderbeitragsfreienZeit,befinden,übertragen.

Artikel 4
Die Anlagen zu § 3 der Satzung werden wie folgt geän
dert: 
DieElternbeitragstabellefürzusätzlicheBetreuung
(Extrazeit)nach§1Absatz3wirdersatzlosgestrichen.
Die Anlage zu § 3 der Satzung wird für die Teilnahme 
an Förder und Betreuungsangeboten an Grund und 
FörderschulenundoffenenGanztagsschulenwiefolgt
gefasst:

Elternbeitragstabelle für die Teilnahme an Förder 
und Betreuungsangeboten an Grund und Förder-
schulen und offenen Ganztagsschulen:
Ab dem 1.8.2023

Elternbeiträge für die Förder  
und Betreuungsangebote nach 
Betreuungszeiten

Jahresbrutto
Einkommen

bis max. 
13.30 Uhr  
(Schule  
von „8  1“)

bis 15 Uhr und  
länger (offene  
Ganztagsschule und 
andere Angebote)

bis  37.000 € 0,00 € 0,00 €

bis  50.000 € 39,00 € 95,00 €

bis  62.000 € 48,00 € 120,00 €

bis  75.000 € 59,00 € 150,00 €

bis  85.000 € 73,00 € 185,00 €

bis  95.000 € 89,00 € 221,00 €

über  95.000 € 106,00 € 221,00 €

Artikel 5
Diese Satzung tritt am 1.8.2023 in Kraft
DievorstehendeOrtssatzungwirdhiermitöffentlich
bekannt gemacht.
Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wird 
hingewiesen. Diese Bestimmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1
Die Verletzung von Verfahrens oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäßöffentlichbekanntgemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)der Form oder Verfahrensmangel ist gegen
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 15. Mai 2023
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW

Die nachfolgend aufgeführten Schriftstücke der Stadt 
MünsterwerdendurcheineöffentlicheBekanntma
chung zugestellt.
Bitte beachten Sie:
1. MitdieserBenachrichtigungübereineöffentliche

Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

2. DasSchriftstückgiltalsöffentlichzugestellt,wenn
seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benach
richtigung zwei Wochen verstrichen sind.

3. Das Schriftstück kann eine Ladung zu einem Termin 
enthalten. Das Versäumen dieses Termins kann 
Rechtsnachteile zur Folge haben.

Sie oder ein/e von Ihnen dazu Bevollmächtigte/r 
können einen Ausdruck des Schriftstücks bis zum 
2.6.2023 bei der Stadt Münster abholen beim Amt für 
Kommunikation,Stadthaus1,5.Etage, 
Zimmer 5.051 oder 5.061.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter:
Tel. 0251/4921303

Ausweisdokumente:

Bitte bringen Sie unbedingt ein Ausweisdokument 
mit, wenn Sie den Ausdruck des Schriftstücks abholen. 
Sofern Sie als Bevollmächtigte/r erscheinen, benöti
gen Sie Ihr eigenes Ausweisdokument; den Nachweis 
der Bevollmächtigung und ein Ausweisdokument des 
Zustelladressaten.
Ausweisdokumente deutsche Mitbürger/innen: Perso
nalausweis, Reisepass 
Ausweisdokumente ausländische Mitbürger/innen: 
Nationalpass, internationaler Reiseausweis, Ausweiser
satz
Ein Führerschein reicht nicht.

Name und letzte bekannte Anschrift des  
Zustellungsadressaten

Datum des 
Schriftstücks

Aktenzeichen des 
Schriftstücks

Art des  
Schriftstücks *

Thomas Tacij, c/o Diakonie Wohnhilfen,  
Windthorststr. 7, 48143 Münster

3.5.2023 59.2407.035461 Bescheid

Jessica Mencinskas, Großer Sandweg 57,59065 Hamm 3.5.2023 53.5.32.9.4 Bescheid

Heiko Böttcher, FriedrichWilhelmWeberStraße 30, 
48147 Münster

12.4.2023 59.3612.257140 Bescheid

Arthur Hausen, Dingbängerweg 40,48163 Münster 9.5.2023 32.22.REMS-AA154 Bescheid

Kai Oestermann, Heekweg 64, 48161 Münster 8.5.2023 59.2619.105610 Bescheid

Nils Bauer, c/o Diakonie/Wohnhilfen, Windthorststr. 7, 
48143 Münster

24.4.2023 59.2421.031702 Bescheid

EdvilCaka,WolbeckerStraße82,48155Münster 8.5.2023 59.2415.548782 Bescheid

Alexander Jansen, Ludgeriplatz 4, 48151 Münster 8.5.2023 59.2421.429291 Bescheid

Nicholas Trauschke, Althausweg 41, 48159 Münster 4.5.2023 67.30.0111/Abfall5366 Anhörung

Stephanie Schütz, Hansaring 2, 48155 Münster 15.5.2023 164004.4013.500.0 Bescheid

JulioEyimiMangueHofstraße48a48167Münster 15.5.2023 124004.4012.850.5 Bescheid

Jozef Krajnak, Windthorststraße 7, 48143 Münster 10.5.2023 59.2421.542938 Bescheid

Artur Wychowalek, ul. Koscziuki 13B/66,  
66400 Gorzow Wielkopolsk, Poleni

15.5.2023 17400416876247 Bescheid

Peter Rohrbach, Windthorststraße 7, 48143 Münster 10.5.2023 59.2421.543719 Bescheid

Andrew Strohmeier, Ludgeriplatz 4, 48151 Münster 10.5.2023 59.2421.549540 Bescheid

Manuel, Kiel, Ludgeriplatz 4, 48151 Münster 10.5.2023 59.2421.192562 Bescheid

Liudmyla Malyhina, Vennheideweg 75 a, 48165 Münster 15.5.2023 59.2807.521765 Bescheid

Viktor Dergacev,  Windthorststraße.7, 48143 Münster 10.5.2023 59.2421.550182 Bescheid

Parsa Ahmadi, IsoldeKurzStraße 145, 48161 Münster 16.5.2023 32.22.REVA1/MS-
PA1888

Bescheid

Arfeen Razaq, Feldstiegenkamp 12,48159 Münster 16.5.2023 32.22.REVA1/MS-
R2812

Bescheid

*EnthältdasSchriftstückeineLadungzueinemTermin,kanndasVersäumendiesesTerminsRechtsnachteilezur
Folge haben
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